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Erklärung zu REACH & ROHS 

Absichtserklärung zu  
Ethischen Grundsätzen 

 

Die PohlCon GmbH verpflichtet sich, allen Kunden umfassend hochwertige Produkte zu liefern, 
die dem Stand der Technik entsprechen und konform zu Gesetzen und Richtlinien der 
Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland hergestellt sind. Daraus ergeben sich 
folgende Erklärungen: 

 Die PohlCon GmbH bezieht alle Produkte nahezu ausschließlich im Europäischen 
Wirtschaftsraum. Daraus, und dass wir keine eigene Rohstofffertigung betreiben, 
resultiert, dass die Konformität zur REACH- Verordnung für uns als nachgeordneter 
Nutzer nur bedingt zutrifft. Dennoch halten wir unsere Lieferanten regelmäßig dazu an, 
Informationen über nicht konforme Stoffe in den Halbzeugen und Endprodukten, die wir 
beziehen, zu deklarieren. Die regelmäßige Kontrolle dieser Abfragen bildet die Grundlage 
unseres Managementsystem für REACH. 

 Als Zulieferer für die Elektroinstallation sind die Richtlinien zu RoHS (2011/65/EU und 
2002/95/EU) maßgeblich. Für elektrische Bauteile, die mit unseren Produkten in Verkehr 
kommen, beziehen wir von Zulieferern, die versichern, dass keine gefährlichen 
Substanzen aus der Zulieferkette oder durch Produktionshilfsstoffe in unsere Produkte 
gelangen können. 

 Die Verwendung von sogenannten "Konfliktmaterialien", seltene Erden und Erze aus 
Konfliktgebieten, wird von uns abgelehnt. Unsere Lieferanten, die Rohstoffe beziehen, 
fragen wir regelmäßig nach der Überprüfung der Verwendung solcher Materialien. Dies ist 
ein Entscheidungsgrund für die Vergabe von Aufträgen an Lieferanten, wenn diese ihre 
Beschaffungsketten entsprechend nachweisen können. 

 Die PohlCon GmbH ist dem Einhalten von Gesetzen und Richtlinien verpflichtet in Bezug 
auf Mindestlohn und Kinderarbeit. Alle Mitarbeiter werden mindestens nach Mindestlohn 
bezahlt. Alle Zulieferer werden dazu verpflichtet dieses ebenfalls zu tun. Wir unterstützen 
die Eindämmung von Kinderarbeit durch die Auswahl unserer Lieferanten. 

Neufassungen der jeweiligen Richtlinien werden von uns beachtet und mithilfe unseres 
Lieferantmanagements eingepflegt. Diese Erklärung behält über Aktualisierungen der 
verschiedenen Richtlinien hinaus Gültigkeit. Diese Erklärung aktualisieren wir in einem jährlichen 
Turnus aus dem täglich operativen Lieferantenmanagement heraus. 
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